
VEREIN ZUR ERHALTUNG VON
LANDSCHAFT, NATUR UND ERHOLUNGS-
RAUM BÖZBERG/OBERES FRICKTAL

Das Steinbruch-Projekt
auf dem Bözberg
Sonderdruck aus den Brugger Neujahrsblättern 120 (2010)



Ein Grossteil der Steinbruchvariante «Homberg» liegt gemäss kantonalem Richtplan des Grossen Rates im
Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung und würde auch die durch Grossratsbeschluss festgelegte Landschaft
von kantonaler Bedeutung des Bözbergs zerstören. Das Gebiet «Homberg» ist Teil einer Landschaft von nationaler
Bedeutung (BLN-Inventar Objekt 1108, Aargauer Tafeljura); Bundesratsbeschluss 1. Januar 1997.

In unserer Region wurden in den letzten Jahren zwei Zementwerke mit sehr grossen Rohmaterialreserven
geschlossen: Rekingen und das durch die JCF kontrollierte Werk in Olten. Die JCF verfügt zudem über das
Zweitwerk in Cornaux NE mit Rohmaterialreserven für rund 80 Jahre. Es ist darum nicht einzusehen, weshalb auf
Kosten einer intakten Landschaft ein neues, gigantisches Steinbruchvorhaben bewilligt werden soll !

www.pro-boezberg.ch
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ten Walter Arrigoni, Unterbözberg, Isabella Buechi,
Effingen (Vizepräsidentin), Werner Hunziker, Ober­
bözberg, Dr. iur. René Müller, Brugg (Aktuar), Otto
H. Suhner, Unterbözberg (Präsident), Ernst Bopp,
Effingen, Reinhard Hirt, Unterbözberg, Heiner Keller,
Zeihen (Presse, Kommunikation), Heinrich Schlittler,
Unterbözberg, Dr. Alex Zehnder, Effingen.

Der Vereinszweck bringt klar zum Ausdruck, worum
es hier geht. Es kann an Deutlichkeit kaum überboten
werden, dass man weder bereit ist, einen allfälligen Stein­
bruch zu akzeptieren noch irgendwelche Vorbereitungs­
arbeiten dazu.

In den nunmehr vergangenen acht Jahren haben Vor­
stand und Vereinsmitglieder mit einer Vielzahl von

Aktionen auf die erhaltenswerten Schönheiten des Böz­
bergs hingewiesen und ihr Missfallen zum Steinbruch­
projekt bekundet und Regierungsrat und JCF mehrfach
aufgefordert, «die Übung Bözberg abzubrechen». Dazu
gehörten unter anderem:

Die Durchführung der sieben ordentlichen, stets gut
besuchten, jährlichen Mitgliederversammlungen abwechs­
lungsweise in Effingen und Unterbözberg mit jeweils
einem externen Gastreferenten:
– 2003: Fredi Guggisberg, Sekretär der Eidgenössischen

Natur­ und Heimatschutzkommission: «Die schöns­
ten Landschaften der Schweiz – Das BNL Inventar»

– 2004: Dr. Rolf Meier, Geograph, Ennetbaden: «Eine
geographische Wanderung im Gebiet Bözberg»
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– 2005: Dr. Bruno Meier, Historiker, Baden: «Bözberg
– Geschichtliches»

– 2006: Dr. Jürg Stüssi­Lauterburg, Grossrat, Direktor
eidg. Militärbibliothek: «Schweiz 1940: Vom
Bözberger Pivot für die Landesverteidigung bis zum
Reduit»

– 2007: Jörg Hunn, Grossrat, Riniken: «Beharrlichkeit
lohnt sich»

– 2008: Dr. Thomas Hug, Präsident Verein Militär­ und
Festungsmuseum Full­Reuenthal: «Bunker und Fes­
tungsanlagen auf dem Bözberg»

– 2009: Dr. Max Baumann, Historiker: «Verkehrswege
über den Bözberg».

Bei der Öffentlichkeitsarbeit konnte stets auf die profes­
sionelle Unterstützung von Heiner Keller und das
Wohlwollen aller Printmedien zurückgegriffen werden.
Dafür sind wir zu ausserordentlichem Dank verpflichtet.

Im geplanten Steinbruchprojektgebiet auf dem Hom­
berg sind bereits zwei Ruhebänke platziert worden. Die
daran festgemachten Messingtafeln weisen auf unser An­
liegen hin: «Ruhe statt Probebohrungen und Steinbruch­
gedanken auf dem Bözberg – Das Gebiet Homberg ist
Teil einer Landschaft von nationaler Bedeutung und Na­
turschutzgebiet. Deshalb NEIN zum Steinbruchprojekt.»

Im August 2006 wurden an weithin sichtbaren Stel­
len in der Region Brugg, oberes Fricktal, Schenkenber­
gertal, Wildegg und ausgewählten Orten in Aarau mit
Stroh gefüllte Jutesäcke platziert. «Kein Cement vom Böz­
berg» war leuchtend rot aufgedruckt, auf der Etikette die
Botschaft an den Regierungsrat. – Auf Weisung der

Direktion wurde ein Teil der Säcke anderntags durch die
JCF entfernt…!

Alle diese Aktionen und unzählige weitere wie zum
Beispiel die durch Heinrich Schlittler verfassten Wander­
vorschläge oder Werner Hunzikers Grossformat­Wand­
kalender haben nur ein Ziel, nämlich sich einzusetzen
für die Erhaltung der Landschaft auf dem Bözberg. Wer
sich aber konsequent für etwas einsetzt, kommt nicht da­
rum herum, sich ebenso konsequent gegen das einzuset­
zen, was diese Zielsetzungen in Frage stellt: Deshalb das
unmissverständliche NEIN zum Steinbruchprojekt und
die vorbereitenden Sondierbohrungen.

Gut besuchte Mitgliederversammlung
24. April 2008 in der Turnhalle
Effingen



H Otto H. Suhner Brugger Neujahrsblätter 120 (2010)

Um die Schönheiten unseres Bözber-
ges im Bild festzuhalten, haben wir
zusammenmit der Kulturkommission
Effingen im Herbst 2008 Künstler
eingeladen, ihre Interpretationen vor-
zustellen. Hier: Walter Lerch,
Homberg 2008

Informations- und Hinweistafeln auf
dem «HOMBERG» und in Effingen.
Grossplakat an der Bözbergstrasse.
Informationsstand an lokalen Events
und eigene Homepage, gedruckte
Informationen verschiedener Art

Ruhebankeinweihung auf dem
Homberg am 25.8. 2005 mit dem
Vorstand von Pro Bözberg, v.l.n.r.:
Walter Arrigoni, Reinhard Hirt,
Ernst Bopp, Heiner Keller, Thomas
Scherrer, Dr. René Müller, Isabella
Buechi (VP), Otto H. Suhner (Präs.).
Auf dem Bild fehlen: Heinrich Schlittler
undWerner Hunziker
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Mehrfach geschützte Landschaft

Mindestens vier Landschafts­ und Naturschutzbemühun­
gen mit zum Teil bindendem Gesetzescharakter laufen
dem Steinbruchprojekt auf dem Bözberg völlig zuwider.
Damit werden schon vorbereitende Sondierbohrungen
zur Farce.

Das geplante Abbaugebiet Homberg auf dem Bözberg
ist mehrfach geschützt. Sowohl auf kommunaler als auch
auf kantonaler und Bundesebene wird damit die Schutz­

August 2006 – KEIN CEMENT VOM BÖZBERG. Rund
300 dieser mit Stroh gefüllten Jutesäcke wurden
in der Region Brugg platziert. Adressat: Regierungs-
rat Peter C.Beyeler

Die Waldlichtung im westlichen Teil
der «Stelli» liegt bereits auf Effinger
Boden und würde bei der Realisierung
des Abbauvorhabens verschwinden

würdigkeit und Unantastbarkeit des durch die JCF be­
anspruchten Gebietes dokumentiert:

Kantonaler Richtplan:
40 Prozent des geplanten Abbaugebietes sind gemäss

gültigem Richtplan (31. 3. 2001) Naturschutzgebiet von
kantonaler Bedeutung. Weitere 10 Prozent gelten als Land­
schaft von kantonaler Bedeutung. Zwei zusätzliche kleinere
Naturschutzgebiete im fraglichen Gebiet wurden durch



H Otto H. Suhner Brugger Neujahrsblätter 120 (2010)

Gemeindeversammlungsbeschlüsse ausgeschieden (kom­
munale Nutzungsplanung, welche für Grundeigentümer
verbindlich ist).

Raumentwicklung Aargau:
Wie der Regierungsrat mit Schreiben vom 11. Januar

2006 bestätigt, liegt der Homberg in einem Kernraum
Landschaftsentwicklung und gehört damit zu den wert­
vollen Kulturlandschaften mit besonderer Eigenart und
hohem Landschafts­ und Erholungswert. – Nichtland­
wirtschaftliche Bauten ausserhalb des Baugebiets und
Zerschneidungen durch Infrastrukturanlagen sind zu ver­
meiden (Originaltext).

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler
von nationaler Bedeutung (BLN):

Der Homberg liegt gemäss Bundesratsbeschluss vom
15. Dezember 1997 im BLN Gebiet 1108 (Aargauer

Tafeljura). Damit hat der Bund die «Pflicht zur unge­
schmälerten Erhaltung» auch des Inventarobjektes 1108
übernommen. – Als wichtige mögliche Formen der Gefähr­
dung werden in den Erläuterungen zur bundesrätlichen
BLN­Verordnung explizit u. a. genannt: a) Abbau von
Rohstoffen (Torf, Kies, Steine usw.); b) Veränderung
in der Waldverteilung durch Roden; c) Lärm, Gas, Rauch,
Staub und deren Niederschläge; d) Nichtstandortgebun­
dene Bauten, Werke und Anlagen. (Übersicht BLN 1108
und 1017)

Jurapark Aargau:
Die Gemeinde Effingen, zur Hauptsache vom allfäl­

ligen Steinbruchprojekt betroffen, ist eine der 40 Gemein­
den, welche die Chance nutzen, in einem regionalen Na­
turpark im Aargauer Jura mitzuwirken. Das Bundesamt
für Umwelt (BAFU) hat in seiner Evaluation das Aar­
gauer Gesuch zur Errichtung dieses Parkes positiv beur­
teilt und entsprechende Finanzhilfe in Aussicht gestellt.
Im kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt
sieht man «in Errichtung und Betrieb des Juraparkes Aargau
eine grosse Chance, die zahlreichen Natur­ und Kultur­
objekte sowie die besonderen Landschaften […] in Wert zu
setzen». (Communiqué 28.8.2009)
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Der Haubach in Effingen würde durch
das Steinbruchprojekt liquidiert.
Gleichfalls würde der parallel ver-
laufende mittelalterliche «Chatzesteig-
weg» verschwinden

Die Interessen der Jura Cement
und des Regierungsrates

Die wirtschaftlichen Interessen der JCF werden durch
den Kanton bis dato einseitig unterstützt. Insbesondere
vom Departement BVU hätte man eine ausgewogenere
Haltung erwarten dürfen.

Für das JCF­Werk in Wildegg bzw. dessen Mutter­
gesellschaft, den irischen Konzern CRH, ist die Sache
relativ einfach: Es geht um die langfristige Sicherstellung
von Rohstoffen (Kalk und Mergel) zur Zementherstel­
lung. Massgebend sind dabei die Qualität der Ausgangs­
materialien (darüber sollen Sondierbohrungen Gewiss­
heit schaffen), Mächtigkeit (langfristige Reserven) und
wirtschaftliche Transportdistanz. Eine Zementfabrik
ohne gesicherte langfristige Rohmaterialreserven ist des­
halb nicht denkbar.

Anders präsentiert sich die Ausgangslage für den
Regierungsrat und insbesondere das Departement für Bau,
Verkehr und Umwelt (BVU) respektive für seinen Depar­
tementsvorsteher. Zunächst besteht ganz erhebliches
Interessenkonflikt­Potenzial, denn das Departement BVU
ist nicht nur für Bau und Richtplan­Vororientierungsein­
tragungen zuständig, sondern ebenso für Umweltange­
legenheiten. Aus dieser Sicht hätte die Projektvariante
«Homberg/Bözberg» schon gar nicht angegangen werden
dürfen. Aber das Departement BVU hatte eben 1997/98

bereits beim JCF­Standortevaluationsverfahren mitge­
wirkt und es zugelassen, dass alle drei zur Diskussion ste­
henden nun verbliebenen Standorte (aus 22 total evalu­
ierten) in BLN­Gebieten liegen: Hard und Grund im
BLN­Gebiet 1017, Homberg im BLN­Gebiet 1108. Pi­
kant: Von den neun im Gebiet Bözberg/Oberes Fricktal
evaluierten Standorten liegen alle ausserhalb der im BLN
ausgeschiedenen Zonen – mit Ausnahme eben des Stand­
ortes Homberg.

Das Departement BVU steht vor dem Problem, dass
1997 der damalige Departementschef alle vertraglichen
Zusicherungen seiner Vorgänger gegenüber der JCF
widerrief und es sich nun mit dem neuerlichen Standort­
evaluationsverfahren in eine Zwangslage hineinmanöv­
rierte. Allerdings: Die Direktion der JCF willigte 1997
ausdrücklich ein, auf den Standort Hard vorläufig zu ver­
zichten und sich auf ein neues Standortevaluations­
verfahren einzulassen.

Als Folge davon wurden wiederum durch das Depar­
tement BVU Richtplanänderungen vorgenommen, wel­
che problematische Sachzwänge nach sich ziehen: Das
durch Grossratsbeschluss letztlich mit dem Richtplan
1996 verabschiedete Abbaugebiet Hard wurde gestrichen
und ist nun lediglich noch «Untersuchungsgebiet» in der
Richtplan­Vororientierung. Mit gleichem Verdikt wurden
die Standorte Grund und Homberg/Bözberg in der Vor­
orientierung als «Untersuchungsgebiete» festgeschrieben.

Letztlich möchte der Regierungsrat wissen, ob einer
der erwähnten drei Standorte als Abbaugebiet geeignet
ist oder nicht, und zwar unter Abwägung aller Fakten und
Interessen. Der Regierungsrat sieht sich dabei verpflich­
tet, der JCF die Möglichkeit zu geben, einen Entscheid
über ihren langfristigen Weiterbetrieb herbeizuführen.
Weiter sieht sich der Regierungsrat verpflichtet, zeitge­
recht darüber zu entscheiden, ob einer der drei Standorte
als Abbaugebiet in Frage kommt, um die andern – oder
alle – aus der raumplanerischen Reservation zu entlassen.

Bis anhin wurden dabei weder die betroffenen Ge­
meinden und schon gar nicht die Bevölkerung in den
ganzen Prozess miteinbezogen. Die Zwängerei zur Durch­
setzung von Probebohrungen mit immer wieder beglei­
tenden Rechtsverfahren, das Durchsetzen zur Aufhebung
von Waldstrassenfahrverboten, die Wahl der Sondierboh­
rungsstandorte, aber auch die fehlende Kommunikation
und Information trugen ihr Übriges dazu bei.

Der mit viel Aufwand am 26. April 2006 in der bers­
tend vollen Turnhalle von Effingen durch Regierungsrat
Peter C. Beyeler durchgeführte Orientierungsanlass zum
Thema «Probebohrungen Ja oder Nein?» wurde zum
Desaster. Dementsprechend lauteten die Zeitungskom­
mentare: «Wer nach Kalk und Mergel bohren will, beisst
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Die Waldlichtung im Zentrum des Hombergs ist im kanto-
nalen Richtplan als Teil einer Landschaft von kantonaler Be-
deutung festgeschrieben

auf Granit», «Wir wollen kein Loch im Bözberg/Gegner
eines Steinbruchs sind mit dem Aargauer Baudirektor im
Clinch» und «Für direkten Weg in die Wüste /Kanton
informiert über Probebohrungen, Bevölkerung ist aber
strikt dagegen», aber auch «Niemand liess sich umstim­
men».

Die denkwürdige Orientierung in der Effinger Turn­
halle konnte mit der Übergabe eines «Vogelbädlis» aus
Bözberger Kalk an Regierungsrat Peter C. Beyeler ge­
schlossen werden, und der Präsident von PRO BÖZ­
BERG fasste aus seiner Sicht folgendes zusammen: «Ich
erlaube mir, im Namen von fast 1500 Mitgliedern von PRO
BÖZBERG, Ihnen als symbolisches Geschenk nicht etwa eine
Palette von Zementsteinen mitzugeben, sondern einen wun­
derbar behauenen Bözberger Kalkstein als Erinnerung an
den denkwürdigen 26. April 2006, jenen Tag, an welchem
Sie den mutigen Entschluss gefasst haben, die oberen Frick­
taler und Bözberger nicht mehr auf ihre ‹Konfliktfähigkeit›
zu testen.»

Warum es auf dem Bözberg keinen Steinbruch
geben wird

Die Abbaugebiete Grund (Schinznach­Dorf) und Hard
(Thalheim) wurden bereits 1960 bzw. 1997 vorläufig ver­

hindert und man wird kaum auf diese Standorte zurück­
greifen. Gerade deshalb sind Beschwichtigungsversuche,
dass es nur um Sondierbohrungen gehe, für den Bözberg
unglaubwürdig.

Die Zementindustrie im Allgemeinen und die JCF
im konkreten vorliegenden Fall haben ein überlebens­
wichtiges Interesse, sich die langfristige Versorgung mit
Rohmaterialien (Kalk, Mergel) zu sichern. Dieses
wirtschaftliche Anliegen gegenüber den Anliegen des
Landschaftsschutzes als höherwertig und im nationalen
Interesse zu begründen, dürfte für die JCF im Falle des
zur Diskussion stehenden Abbaugebietes HOMBERG
aus folgenden Gründen sehr, sehr schwierig werden:
– Fehlender Bedürfnisnachweis: Die Zementlieferungen

in der Schweiz sind im Langzeitvergleich rückläufig.
Von rund 5,5 Mio. t/Jahr in den 80er­Jahren gingen
sie auf heute knapp 4 Mio. t/Jahr zurück. Nach dem
Auslaufen der grossen Infrastrukturprojekte (NEAT)
ist ein weiterer Rückgang absehbar. – Gleichzeitig neh­
men die Importe zu (Preisniveau 20–30% günstiger).

– Mehrfach geschützte Landschaft sowohl auf Gemeinde­
als auch kantonaler und eidgenössischer Ebene.

– Im BLN Objekt 1108 «Aargauer Tafeljura» liegt be­
reits der vom Holcim­Werk Siggenthal betriebene
grosse Steinbruch am Geissberg. In nur 6 km Distanz
einen zweiten gewaltigen Steinbruch im BLN­Gebiet
zu bewilligen, ist fragwürdig.

– Die landschaftsschonende Linienführung der Autobahn
N3 (Tunnelvariante statt über den Bözberg) hat der
Steuerzahler mit Mehrkosten in dreistelliger Millio­
nenhöhe getragen. Diesen sehr hohen Mehraufwand
(zum Beispiel zum Schutz des Sagenmülitales und des
Schinznacherfeldes) nun umgekehrt am Bözberg mit
einem Steinbruch in Frage zu stellen, scheint eher un­
wahrscheinlich.

Werner Hunziker übergibt am 26.April
2008 in Effingen Regierungsrat Peter C.
Beyeler den behauenen Bözberger
Kalkstein
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betreffend «angebliche Absicht des Regierungsrates, seine
Unabhängigkeit aufzugeben und als Vorstreiter einer pri­
vaten Firma in wohlerworbene Eigentumsrechte und in
Landschaften nationaler Bedeutung einzugreifen».

– Der Widerstand zur Standortvariante HOMBERG
wurde völlig unterschätzt. Auf Seite 2 des JCF­Stand­
ortevaluationsberichtes vom Dezember steht wörtlich:
«In der Stellungsnahme vom 14. 5. 97 verweist das
ARP (Abteilung Raumplanung des Baudepartements)
auf das beträchtliche Konfliktpotenzial des Standortes
Hard – das Gebiet Hard war damals als Vororientie­
rung im kantonalen Richtplan eingetragen – und
empfiehlt in einer ersten Phase eine neue Standort­
evaluation durchzuführen, welche das Abbaugebiet
Hard erhalten oder aber einen weniger konfliktträch­
tigen neuen Standort ergeben soll.»

– Die Hoffnung auf diese geringere Konfliktträchtigkeit
hat sich für die Standortvariante Homberg/
Bözberg mit dem regierungsrätlichen Vororientie­
rungstext zum Richtplan bereits im Herbst 2002 zer­
schlagen, indem auch dieser Untersuchungsstandort als
«mit erheblichen Konfliktpotenzialen belastet» eingestuft
wird. (Pt. 5.3, langfristige Abbaugebiete im aktuellen
Richtplantext)

All die obigen Ausführungen ermutigen die 1800 Ver­
einsmitglieder und viele Sympathisanten von PRO BÖZ­
BERG, weiterhin für «ihre» Sache einzustehen. Damit ist
der Widerstand gegen das Steinbruchprojekt auf dem

– Zementwerkschliessungen in der Region: In den letzten
Jahren wurden zwei Zementwerke mit sehr grossen
Rohmaterialreserven geschlossen, nämlich Rekingen
und das durch die JCF kontrollierte Werk Olten. Es
ist deshalb nicht einzusehen, weshalb auf Kosten ei­
ner intakten Landschaft nach diesen Schliessungen an
einem Drittstandort ein neues Steinbruchvorhaben be­
willigt werden sollte.

– Aufgrund JCF­eigener Rentabilitätskalkulationen
(1998) liegt die theoretisch maximal vertretbare Trans­
portdistanz ab Werk Wildegg (Stollen, unter­ und zum
kleinen Teil überirdische Transportbandanlagen) bei
max. ca. 7,35 km. – Diese Transportdistanz liegt für
die Variante «Homberg/Bözberg» bei 10 km, ist also
um 36 Prozent grösser.

– Seit nunmehr drei Jahren ist bekannt, dass der Böz­
berg als Tiefenlager­Standort für hochradioaktive und
mittelaktive Abfälle ernsthaft in Betracht gezogen wird.
Ein solches Projekt ernsthaft in Betracht zu ziehen und
gleichzeitig die darüberliegende Tektonik durch einen
Steinbruch dieses Ausmasses zu verändern, passt nicht
zusammen.

– Die JCF und damit der irländische Konzern CRH ver­
fügen in Cornaux NE über ein Zweitwerk mit Roh­
materialreserven über 80 Jahre.

– Bundesgerichtsurteil gegen die Erweiterung eines
bestehenden Steinbruchs in BLN­Gebiet: Mit Urteil
vom 1. Juni 2006 hat das Bundesgericht gegen die
Erweiterung des Steinbruchs Campiun oberhalb von
Sevelen SG entschieden. Dieses bundesgerichtliche
Urteil verschafft BLN­Objekten und ihren Schutz­
zielen mehr Gewicht bei zukünftigen Interessen­
abwägungen. – Im Gegensatz zum Homberg ging es
hier nicht um einen neuen, sondern nur um die Er­
weiterung eines bestehenden Steinbruchs. Zudem ging
es um hochwertiges Gestein (Hartgestein für Bahn­
schotter) mit viel seltenerem Vorkommen, um eine viel
geringere Waldfläche und obendrein um ein Vor­
haben, dem die Gemeinden bereits zugestimmt
hatten.

– Die Gemeinden lehnen das Probebohrungs­ und Stein­
bruchprojekt ab.

– Die JCF hat sich kürzlich in Veltheim und Auenstein
zusätzliche Abbaureserven für Jahre gesichert und ist des­
halb auf weit längere Zeit nicht mehr auf die Erschlies­
sung weiterer Rohmaterialabbaustandorte ange­
wiesen.

– Bereits vier parlamentarische Vorstösse und Interpella­
tionen haben das Vorgehen abgelehnt. Dazu gehört
u.a. die Interpellation von Grossrat Dr. Jürg Stüssi­
Lauterburg vom 25.10. 2005 (33 Mitunterzeichner)
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Vom allfälligen Gesteinsabbau betroffenes Gebiet «Stelli» auf dem Bözberg

Bözbergplateau permanent und breit abgestützt. Je ein
Drittel der Mitglieder sind aus den Bözberggemeinden,
dem restlichen Bezirk Brugg und dem übrigen Kanton
Aargau bzw. anderen Kantonen.

Für diesen engagierten Kreis von Mitbürgern erinnern
die Beschwichtigungsversuche aus Wildegg und Aarau,
dass es «nur um Sondierbohrungen gehe», an Edgar
Faure: «Diplomatie ist die Kunst, einen Hund so lange
zu streicheln, bis Maulkorb und Leine fertig sind.»

Ausblick

Die Gesuche zur Vornahme von Sondierbohrungen durch
die JCF wurden durch die Gemeinden abgelehnt. Dar­
aufhin ist der Regierungsrat eingesprungen und will,
letztlich im Interesse der JCF und durch diese finanziert,
selber Probebohrungen an allen drei Standorten durch­

führen. Als Folge davon haben die Gemeinden Effingen
und Unterbözberg und auch Private Einsprachen erho­
ben betreffend Baubewilligungsverfahren, Befahren von
Waldstrassen, Richtplanverfahren und anderes mehr. Zur
Zeit liegt die Sache beim Verwaltungsgericht mit dem
Antrag, «die Beschlüsse des Regierungsrates vom 14.1.2009
seien aufzuheben und das Begehren der Abteilung BVU zur
unbefristeten Enteignung für die Durchführung von Probe­
bohrungen seien abzuweisen unter Kosten­ und Entschädi­
gungsfolge».

Der Ausgang betreffend die Durchsetzung von Pro­
bebohrungen im Interesse eines ausländischen Konzerns
ist ungewiss. Gemäss Angaben des Departements BVU
sollen nach der Durchführung solcher Bohrungen die
Resultate ausgewertet und der Richtplan durch den Re­
gierungsrat als Vororientierung auf einen Standort als Ab­
baugebiet reduziert werden. Anschliessend soll damit der
JCF die Möglichkeit zur Weiterführung der Planung ge­
geben werden.

Kritisch und bedenklich am ganzen Ablauf ist die Tat­
sache, dass anschliessend die Gemeinden auf sich selbst
angewiesen sein werden, um die diversen Landschafts­
schutzinteressen in Bern und Lausanne durchzusetzen.

Im Jahre 69 nach Christus suchten die von den römi­
schen Legionären geschlagenen Helvetier auf dem Böz­
berg Zuflucht. Zur Erinnerung an diese «Schlacht am
Bözberg» wurde am 20. September 2009 (es war der Eid­
genössische Dank­, Buss­ und Bettag) ein Gedenkstein
errichtet. Zusätzlich zur grossen Hinweistafel steht dar­
auf: «Zur Erinnerung an das Volk, welches unserem Land
seinen Namen gab, und als Mahnung, Sorge zu tragen zu
dieser einmaligen Landschaft, hat der Verein PRO BÖZ­
BERG diesen Stein gesetzt im Jahre 2009». Damit verbun­
den ist die berechtigte Hoffnung und Gewissheit der
«heutigen Helvetier auf dem Bözberg», dass es nie einen
Steinbruch auf ihrem Homberg geben wird und das Pro­
jekt dereinst zu Grabe getragen werden kann. Damit wäre
dann auch diese «Schlacht am Bözberg» geschlagen.Gedenkstein der Schlacht vom Bözberg



Mit einem gigantischen Projekt will die JCF Wildegg (Jura-Cement-Fabriken, seit Ende 2000 Tochterunter-
nehmen des internationalen CRH-Konzerns) den Abbau von Kalkstein und Mergel sicherstellen. Gemeindebe-
hörden und die betroffene Bevölkerung fallen Mitte Januar 2002 aus allen Wolken: Weil das Steinbruchprojekt
in Thalheim seit Jahren Mühe macht, wird auf dem zehn Kilometer entfernten Bözberg eine Alternative präsen-
tiert. Allen Ernstes wird dabei in Betracht gezogen, im Gemeindebann Effingen/Unterbözberg, am Eingang zum
«Kästal», die Westflanke des Bözbergs dereinst zur Kalksteingewinnung abzutragen. Das rund 1 km2 grosse Ge-
biet des «Hombergs» westlich der Strasse Alt Stalden –Sennhütten würde verschwinden und das gebrochene Roh-
material auf einem Transportband ins Werk Wildegg abtransportiert.

Auf dem bisher landschaftlich intakten Bözberg darf zwischen Effingen, Kästal, Oberbözberg und Alt Stal-
den kein riesiger Steinbruch entstehen! Der Bözberg muss als geologisch, geschichtlich und landschaftlich bedeut-
samer Lebensraum und als Naherholungsgebiet erhalten bleiben. Zur Bewahrung des Börberges in seiner heuti-
gen natürlichen Form wurde der Verein PRO BÖZBERG gegründet. Die Gründung ist unsere Antwort auf das
Abbauvorhaben der Jura-Cement-Fabriken.

www.pro-boezberg.ch
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